
AGGVG: Art. 32 Sicherheitsleistung

Art. 32  Sicherheitsleistung 
 
Für Gebote der Bayerischen Landesbank, der Bayerischen Landesanstalt für Aufbaufinanzierung, der 
Gebietskörperschaften sowie der öffentlichen Sparkassen kann Sicherheitsleistung nicht verlangt werden.


